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7. Daten und Fakten

Vereinsrechtlicher Status

• Gründungsversammlung am 15. November 2007

• Aufnahme der Vereinstätigkeit am 1. Januar 2008 

• Eintragungsverfahren abgeschlossen am 7. April 2008

• Anzahl Mitgliedsfirmen aktuell: 101

Pharma Relation 3. Oktober 2009

„Wir sind in der Branche angekommen“

„Der AKG ist ganz offensichtlich angekommen. Vor gut zwei Jahren wurde – 

auch an dieser Stelle – die Neugründung des AKG e.V. teilweise heftig kritisiert. 

Es hieß, was sollen zwei Vereine – der neue AKG und der schon länger etablierte 

FSA – in dem relativ überschaubaren Markt, die sich ihrem Selbstverständnis 

nach um die gleiche Sache küm-

mern wollen, die Einhaltung des 

Ehrenkodex der Branche? Heute 

muss festgestellt werden, dass der 

AKG mit aktuell 102 Mitgliedern, 

wie der Geschäftsführer Kai Chris-

tian Bleicken, „Pharma Relations“ 

gegenüber mitteilt, den erhofften 

Erfolg in Bezug auf Akzeptanz in der 

Branche realisieren konnte.“ 

Besuch der efpia Delegation im Büro der 

Reinhardstraße

Büro Reinhardtstraße 27 A, 10117 Berlin 

bis Dezember 2009, danach Umzug in die 

Friedrichstraße 147, 10117 Berlin.
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Daher bietet der AKG seinen Mitgliedern eine umfassende Beratung zusätzlich 

zu seiner Funktion als Schlichtungs- und Schiedsstelle. Damit stellt der Verein 

ein neues, wirkungsvolles Selbstkontrollinstrument bereit, da er sich in erster 

Linie als Dienstleister für seine Mitgliedsunternehmen sieht.

Warum Selbstkontrolle?

Der AKG vertritt die Überzeugung, dass Unternehmen die Grundlagen ihrer 

Existenz festigen, wenn sie sich selbst Verhaltensregeln geben. Daher baut der 

Verein auf die Einsicht und Freiwilligkeit seiner Mitglieder. Der AKG ist bestrebt, 

die notwendige Bewusstseinsveränderung bei kodexwidrig handelnden Unter-

nehmen primär nicht durch Zwangsmittel, sondern durch inhaltliche Überzeu-

gung herbeizuführen. Somit lässt sich eine dauerhafte Wirkung erreichen und 

eine solide Basis für ein nachhaltiges ethisches Geschäftsgebaren bilden.

Wie wird die Kontrolle gewährleistet?

Der AKG verfolgt den Grundsatz „Prävention vor Sanktion”: Die Mitglieder kön-

nen sich jederzeit an den Verein wenden, um die Rechtmäßigkeit der Zusam-

menarbeit mit den Fachkreisen (v.a. Ärzte und Apotheker) überprüfen zu lassen 

und ihre Marketing- bzw. Vertriebsmaßnahmen danach auszurichten. Damit 

sind eine laufende Kontrolle und ein Informationsfl uss gegeben, die möglichen 

Verstößen rechtzeitig vorbeugen. Dieser Service wird von den Mitgliedsunter-

nehmen zunehmend in Anspruch genommen. 

Die häufi gsten Fragen zum AKG e.V.

Was ist die Aufgabe des Vereins?

Der AKG fungiert als Schlichtungs- und Schiedsstelle und insbesondere als Be-

ratungseinrichtung für die pharmazeutische Industrie im verschreibungspfl ich-

tigen Sortiment.

In seinem Verhaltenskodex stellt der AKG verbindliche Regelungen zur Selbst-

kontrolle der Mitglieder auf. Diese basieren auf den in Deutschland geltenden 

gesetzlichen Regelungen. Der Kodex setzt Maßstäbe für ein transparentes und 

lauteres Unternehmerverhalten in Hinsicht auf produktbezogene Werbung für 

verschreibungspfl ichtige Arzneimittel und die Zusammenarbeit mit Angehöri-

gen der Fachkreise (Ärzte, Apotheker).

Gleichzeitig versteht sich der Verein als Plattform für seine Mitglieder zum Infor-

mationsaustausch und zur Vernetzung der einzelnen Unternehmen.

Warum gibt es eine Einrichtung zur Selbstkontrolle?

Ziel effektiver Selbstkontrolle ist die Vermeidung von Rechtsverstößen. Bislang 

beschränkte sich die Selbstkontrolle der Unternehmen der pharmazeutischen 

Industrie im Wesentlichen auf die Verfolgung von Rechtsverstößen. 
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Welche Ziele verfolgt der AKG?

Nach dem Grundsatz „Prävention vor Sanktion” berät der Verein Unternehmen 

der pharmazeutischen Industrie umfassend, um Rechtsverstöße im Vorfeld zu 

vermeiden. Statt also erst nach Verstößen zu reagieren, unterstützt der AKG 

seine Mitgliedsunternehmen aktiv, um z.B. irreführende Information an Ärzte 

oder Apotheker oder unrechtmäßige Marketingaktionen zu verhindern. Dabei 

orientiert sich der Verein ausschließlich an den nationalen Rechtsgrundlagen 

(AMG, HWG, UWG).

Der Verein hat das Ziel, Wettbewerbsverstößen und anderen unlauteren Ge-

schäftspraktiken innerhalb der pharmazeutischen Industrie vorzubeugen und 

diese ggf. auch zu sanktionieren. Für die Zusammenarbeit der pharmazeuti-

schen Unternehmen mit den medizinischen Fachkreisen soll ein sicherer rechtli-

cher Rahmen gegeben werden, der über die bestehenden Gesetze hinausgeht.

Vorrangig setzt der AKG hierbei auf Einsicht und Freiwilligkeit seiner Mitglieds-

unternehmen, um so zu einem dauerhaften Bewusstseinswandel in der Un-

ternehmenskultur zu gelangen. Dem Präventionsgedanken wird in der Praxis 

durch Inhouse-Schulungen Rechnung getragen, in denen der Verein eingehend 

über den AKG-Verhaltenskodex informiert. Die Abteilungen Marketing, Vertrieb 

und Medizin erhalten zudem einen rechtlichen Leitfaden für ihre Zusammenar-

beit mit den Fachkreisen.

Ereignen sich dennoch Verstöße, beginnt jedes Verfahren mit einer Schlichtung.

Beanstandungen können durch Mitgliedsunternehmen, den Vorstand des AKG 

als auch durch Dritte vorgebracht werden. 

Wie arbeitet der AKG?

Ist die Beanstandung begründet, wird eine mündliche Verhandlung anberaumt. 

Im Fokus der Aussprache stehen die Aufklärung der konkreten rechtlichen Situ-

ation und die Erarbeitung einer angemessenen und einvernehmlich getragenen 

Lösung.

Im Fall einer begründeten Beanstandung wirkt der Schlichter außerdem darauf 

hin, dass sich das betreffende Unternehmen freiwillig verpflichtet, den Regel-

verstoß zu beseitigen und auch zukünftig vergleichbare Verstöße zu unterlas-

sen. Dies geschieht durch eine ordnungsgeldbewehrte Unterlassungserklärung 

bis zu einer Höchstgrenze von 250.000 Euro. 

Wenn die begründete Beanstandung durch Unterlassung nicht beseitigt werden 

kann, folgen je nach Ausmaß des Fehlverhaltens Sanktionen, die im Ermessen 

des Schlichters oder Schiedsrichters liegen. Nach § 20 der AKG-Verfahrensord-

nung können dazu Geldstrafen, die Veröffentlichung des Namens des betreffen-

den Unternehmens oder eine öffentliche Rüge zählen.
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AKG-Verhaltenskodizes als Wettbewerbsregel?

Der AKG-Verhaltenskodex ist vom Bundeskartellamt am 10. Februar 2009 als 

Wettbewerbsregel anerkannt worden und ist bekannt gemacht im Bundesan-

zeiger vom 21. April 2009, BAnz. Nr. 59, S. 1465.

Der AKG-Patientenkodex zur Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen ist 

vom Bundeskartellamt 20. Juli 2009, als Wettbewerbsregeln anerkannt worden 

und ist bekannt gemacht im Bundesanzeiger vom 29. Juli 2009, BAnz. Nr. 110, 

S. 2603.

Wie viele Mitglieder hat der Verein?

Mit Stand vom 31. Dezember 2009 gehören dem AKG 101 Mitgliedsfi rmen der 

pharmazeutischen Industrie mit überwiegend verschreibungspfl ichtigem Sorti-

ment an.

Wer ist Mitglied?

Unsere Mitglieder setzen sich aus inhabergeführten, aus internationalen sowie 

aus börsennotierten Unternehmen zusammen.

Wo fi ndet man den Verhaltenskodex und die Satzung des 
Vereins?

Auf der Internetseite www.ak-gesundheitswesen.de oder auf Nachfrage direkt: 

AKG e.V., Friedrichstraße 147, 10117 Berlin 

Wer ist der Initiator der neuen Einrichtung?

Die Gründung des AKG geht auf die Initiative überwiegend unternehmergeführ-

ter Arzneimittelhersteller zurück, die im „Bundesverband der Pharmazeutischen 

Industrie (BPI e.V.)” zusammen mit internationalen Unternehmen organisiert 

sind.

Aufgrund seiner überwiegend standortgebundenen Mitgliederstruktur orientiert 

sich der AKG an den nationalen Rechtsgrundlagen (AMG, HWG, UWG). Dabei 

wird ein strenger Verhaltenskodex verfolgt, der die Grundlage der Selbstkont-

rolle bildet.
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Stimmen der anderen

Wolfgang Lohmann, CDU/CSU 

(ehemals MdB, Mitglied des Bundestags-

auschusses „Gesundheit“) auf der  

2. AKG-Mitglieder versammlung 

Mechthild Rawert, SPD  

(MdB, Mitglied des Bundestags-

auschusses „Gesundheit“ auf  

der 3. AKG-Mitgliederversammlung 

Dr. Rolf Koschorrek, CDU/CSU  

(MdB, Mitglied des Bundestagsauschusses  

„Gesundheit“ auf der 3. AKG-Mitgliederversammlung)
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Dr. Rolf Koschorreck, CDU/CSU

MdB, Mitglied des Bundestagsausschusses „Gesundheit“

„Die seit der Gründung deutlich gestiegene Zahl von Mitgliedsfi rmen mit der 

Entwicklung zur mitgliederstärksten Einrichtung zur Selbstkontrolle der Phar-

maindustrie mit überwiegend mittelständischen Firmen zeigt zum einen, wie 

erfolgreich die Arbeit des AKG ist, und zum anderen, wie groß das Interesse 

der Unternehmen daran ist, die Aufgaben und Probleme, die sie gemeinsam 

betreffen, aus eigener Kraft und in eigener Regie gemeinsam zu bewältigen. 

Ihr oberstes Anliegen ist ein transparentes und faires Unternehmerverhalten in 

der Branche. Die im AKG zusammengeschlossenen Unternehmen der Pharma-

industrie in Deutschland sind somit nicht allein als Einrichtung der Vernetzung 

und der freiwilligen Selbstkontrolle einer Branche vorbildlich. Sie sind darüber 

hinaus auch ein herausragendes Beispiel für ein verantwortliches Unternehmer-

tum, das sich bei allem Wettbewerb nicht scheut, seine Angelegenheiten in die 

eigene Hand zu nehmen und nicht nach den zuständigen Behörden und dem 

Staat zu rufen.“

Wolfgang Lohmann, CDU/CSU

ehemals MdB, Mitglied des Bundestagsausschusses „Gesundheit“

„Als unerschütterlicher Anhänger der Selbstregulierung habe ich mich im Be-

reich der Gesundheitspolitik immer wieder mit Situationen konfrontiert gesehen, 

die das Setzen von Normen für unumgänglich erscheinen ließen. Die von Ihnen 

weiter zu entwickelnde Selbstkontrolle wird sicher ein Anstoß zur Stärkung der 

Glaubwürdigkeit und Förderung eines positiven Images der Pharmazeutischen 

Industrie und hier insbesondere des Mittelstandes werden. Immerhin macht 

der Mittelstand den zahlenmäßig größten Anteil der Pharmaunternehmen in 

Deutschland aus. Ich kann den heute die Gesundheitspolitik bestimmenden 

Kräften nur raten, die Pharmaindustrie nicht bei jeder Gelegenheit an den Pran-

ger zu stellen, deren Produkte in Zweifel zu ziehen und damit das Vertrauen 

der Öffentlichkeit zu untergraben. Auf Dauer würde das eine der wichtigsten 

Wachstumsbranchen nachhaltig schädigen.“
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Impressum

Geschäftsstelle

Geschäftsführer, Rechtsanwalt und WirtschaftsMediator

Kai Christian Bleicken

Tel: +49 (30) 3 00 19 09 – 31

Fax: +49 (30) 3 00 19 09 – 33

Mobil: +49 (176) 10 19 25 59

E-Mail: bleicken@ak-gesundheitswesen.de

Assistentin

Katharina Böhme

Tel: +49 (30) 3 00 19 09 – 30

Fax: +49 (30) 3 00 19 09 – 33

E-Mail: boehme@ak-gesundheitswesen.de

Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e.V. (AKG e.V.)

Friedrichstraße 147

10117 Berlin

www.ak-gesundheitswesen.de
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